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Maturitätsprüfung 2015 – Wirtschaft und Recht schriftlich 

Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen!  R. Roth, W. Kobe, R. Güdel 

Übersicht Richtzeit Punkte                                                                                  

Volkswirtschaftslehre 
 1. Geld- und Konjunkturpolitik 30 Min. 20 P.                                                                                 
 2. Mikroökonomie 30 Min. 20 P.                                                                                                    

Betriebswirtschaftslehre und Recht 
 3. Fallstudie Rivella 90 Min. 60 P.                                                                                                 

Rechnungswesen 
 4. Investitionsrechnung 30 Min. 20 P.                                                                                           
 5. Gewinnverteilung GmbH 15 Min. 10 P.                                                                                     
 6. Kollektivgesellschaft und GmbH 15 Min. 10 P.                                                                         

Recht 
 7. Familien- und Erbrecht 30 Min. 20 P.                                                                                        

  Summen 240 Min. 160 P.                                                                                                             

Klassen: 4W (GuR), 4SW (RoR), 4AW/LW (KoW), 5KSW (KoW)

Prüfungsdauer: 4 Stunden

Hilfsmittel: ZGB, OR und Taschenrechner.  
Im TR dürfen nur die Formeln der Rentenbar- und Rentenendwert-Fak-
toren programmiert sein.

Hinweise: • Fassen Sie sich kurz, bleiben Sie dabei aber präzise! 

• Achten Sie auf eine korrekte Sprache und eine ordentliche, über-
sichtliche und fachlich korrekte Darstellung. Unterstreichen Sie 
Resultate doppelt. Unlesbares kann nicht korrigiert und folglich auch 
nicht bewertet werden. 

• Lösungswege müssen nachvollziehbar sein. In der Erörterung einer 
Rechtslage müssen die relevanten Gesetzesartikel genannt werden. 
Textantworten sollen in korrektem Deutsch abgefasst und begründet 
werden, falls dies nicht eindeutig anders verlangt ist. 

• Die maximal mögliche Punktzahl ist für jede Aufgabe angegeben. 
Ebenfalls erhalten Sie eine ungefähre Zeitvorgabe, welche Ihnen die 
Planung erleichtern soll. Dazu dient auch die nachstehende Aufga-
benübersicht. 

• Schreiben Sie Ihre Antworten auf diese Blätter. Sollten Sie mehr Platz 
als vorgesehen benötigen, benützen Sie die Reserveseiten am 
Schluss der Prüfung. Weisen Sie dann deutlich (Seitenzahl angeben) 
darauf hin.
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1. Geld- und Konjunkturpolitik 30 Minuten, 20 Punkte                                                                   
1) Interpretation von Grafiken 15 Minuten, 10 Punkte                                                                       

Quelle: Neue Zürcher Zeitung vom 20.3.15  

 a) Grafik Wechselkursentwicklung seit Mitte Dezember:      
  Wie lassen sich die beiden Brüche in den Grafiken im Januar 2015 erklären? Nennen und         

erläutern Sie einen wichtigen Grund. 1                                                                                    

  Erklären Sie die Auswirkungen der Wechselkursschwankungen auf die makroökonomi        -
schen Grössen Konsum und Investitionen der Schweizer Wirtschaft. 2                                  

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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 b) Grafik Zinsentwicklung seit Mitte Dezember:      
  Welche Ziele verfolgt die SNB mit der Einführung der negativen Zinsen? Nennen und er        -

läutern Sie 2 Ziele bzw. bilden Sie eine Kausalkette. 2                                                            

  Wie wirken sich negative Zinsen auf die makroökonomischen Grössen Konsum und In        -
vestitionen aus? 2                                                                                                                    
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c) Grafik Veränderung der Konsumentenpreise zum Vorjahr:  

  Wie wird die Inflation / Deflation berechnet? Nennen und erläutern Sie das wesentliche         
Instrument. 1                                                                                                                            

  Erläutern Sie einen grundlegenden Kritikpunkt an dieser Berechnung. 2                                        
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2) Aktuelle Wirtschaftslage der Schweiz 15 Minuten, 10 Punkte                                                       

Die	  folgenden	  Fragen	  beziehen	  sich	  weitgehend	  auf	  den	  nachstehend	  abgedruckten	  NZZ-‐Ar;kel	  
vom	  15.4.15	  „Franken	  in	  der	  Gefahrenzone“	  	  

Neue Zürcher Zeitung vom 15.04.2015, Seite 25: 

Franken in der Gefahrenzone 

Keine Deflationsspirale 
nrü. Basel ⋅ Der Aussenwert des Frankens bewegt sich derzeit in einem für die Schweizer 
Wirtschaft gefährlichen Terrain. Mit der jüngsten Erstarkung auf Fr. 1.03 zum Euro notiert 
die Währung nämlich ein gutes Stück vom Wechselkurs von Fr. 1.10 entfernt, den die 
Mehrheit der Ökonomen und Firmen als «verkraftbar» bezeichnet. Gemäss der jüngsten 
Erhebung des Verbandes der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie 
(Swissmem) erachten immerhin 29% der befragten MEM-Unternehmen die Verlagerung 
der Produktion bei einem Wechselkurs zwischen 1 Fr. und Fr. 1.10 als zwingend. Wie der 
Ökonom Michael Grass von BAK Basel an der Frühjahrsprognose-Tagung des Institutes 
ausführte, stünde im Falle einer noch stärkeren Währung der Industriestandort auf dem 
Spiel. 

Optimistisches Szenario 
Gleichwohl rechnen die BAK-Ökonomen damit, dass die Schweizer Wirtschaft die Fran-
kenstärke glimpflich überstehen wird. Sie erwarten, dass das Bruttoinlandprodukt 2015 
um 1% und 2016 gar wiederum um 1,8% zulegen wird. Wie sie allerdings einräumen, ist 
die Prognose mit grösseren Unsicherheiten behaftet: Die Prognostiker gehen in ihrem Ba-
sisszenario nämlich davon aus, dass sich der Franken gegenüber dem Euro in den kom-
menden Monaten «ausserhalb der akuten Gefahrenzone» auf Fr. 1.10 einpendeln wird. In 
Anbetracht der sich aufhellenden Konjunktur im Euro-Raum ist die Annahme im Urteil der 
BAK-Experten nicht unrealistisch, vorausgesetzt, dass die Situation in Griechenland nicht 
weiter ausser Kontrolle gerät. 
Nicht nur die weltwirtschaftliche Konjunkturlage ist derzeit günstiger als während der letz-
ten Frankenkrise. Die Prognostiker begründen ihre zuversichtliche Einschätzung auch mit 
der robusten Verfassung der hiesigen Exportunternehmen. Die Industrie ist laut Grass seit 
2009 deutlich produktiver geworden, hat ihre Lohnstückkosten gesenkt sowie auch dank 
niedrigeren Importpreisen und einer höheren Importquote ihre Kostenstruktur verbessert. 

Gestiegene Kaufkraft 
Seit der Aufhebung des Euro-Mindestkurses hat sich im Urteil der Experten gleichzeitig 
auch die Deflationsgefahr verschärft. Mit Blick auf die Entwicklung der Konsumentenprei-
se befindet sich die Schweiz laut dem BAK-Chefökonomen Martin Eichler technisch be-
trachtet bereits seit dem dritten Quartal 2011 in einer Deflation – bis anhin jedoch nicht in 
einem kritischen Umfang. 
Der jüngst vor allem durch die rückläufigen Energienotierungen sowie den starken Fran-
ken geprägte Preisrückgang ist im Urteil von Eichler insofern gar positiv, als sich dadurch 
die Kaufkraft der Konsumenten erhöht und die Preisinsel Schweiz unter Druck gerät. Im 
Gegenzug weist die Reallohnentwicklung seiner Ansicht nach derzeit nicht auf eine Defla-
tionsspirale hin, und auch die Konsumenten hegten keine Deflationserwartungen. Als pro-
blematischer stuft Eichler demgegenüber den in den vergangenen Jahren erfolgten star-
ken Preisanstieg am Immobilien- sowie am Aktienmarkt ein. Die hohe Verschuldung der 
Privathaushalte erhöht dabei laut dem BAK-Chefökonomen das Gefahrenpotenzial. Falls 
die Blase platzen sollte, hätte die damit einhergehende Deflation der Vermögenswerte 
grosses Schadenpotenzial. 
Ähnlich argumentierte auch der Gastreferent Martin Hüfner. Im Urteil des ehemaligen 
Chefvolkswirts der HypoVereinsbank und der Deutschen Bank ist die derzeitige vor allem 
durch den Sonderfaktor Erdöl bedingte Preisentwicklung im Euro-Raum nicht besorgniser-
regend. Gefahr geht seiner Ansicht nach vielmehr von der Bekämpfung der sogenannten 
Konsumgüter-Deflation durch die Zentralbanken und der dadurch entstandenen Blase an 
den Kapital- und Immobilienmärkten aus.
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 a) Nennen Sie zwei wichtige Ziele der Schweizerischen Nationalbank und dazu jeweils ein      
Instrument zu deren Erreichung. 4                                                                                           

 b) Erklären Sie den generellen Unterschied zwischen Konjunktur und Wachstum.  2                      

Ziel der SNB Instrument zur Zielerreichung

Ziel der SNB Instrument zur Zielerreichung
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 c) Welche Gründe werden im vorliegenden NZZ-Artikel dafür genannt, dass sich die      
wirtschaftliche Situation recht positiv entwickeln könnte? Nennen und erläutern Sie deren 
zwei. 2                                                                                                                                      

 d) Wie schätzen die im Artikel genannten Experten die Gefahren einer Deflation ein?      
Beschreiben Sie die Prognose und gehen Sie auf mind. 2 Begründungen ein.  2                  

Seite !  / !7 40



!  Wirtschaft und Recht, Schwerpunktfach                                                               
Maturitätsprüfung 2015 Klassen 4W (GuR), 4SW (RoR), 4AW/LW (KoW), 5KSW (KoW)                
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

2. Mikroökonomie 30 Minuten, 20 Punkte                                                                                        
Wir betrachten ein kleines Land („Mikroland“), welches das R-Produkt herstellt. Folgende Daten 
sind bekannt: 

Die aggregierte Angebotskurve aller Anbieter in Mikroland lautet: p = 5’000 + 0.03x              

Die aggregierte Nachfragekurve aller Nachfrager in Mikroland lautet:  p = 40’000 - 0.02 x       

a) Mikroland ist vom Weltmarkt abgeschottet, es gibt weder Importe noch Exporte. Be -
stimmen Sie den Gleichgewichtspreis und die angebotene bzw. nachgefragte Menge im 
Inland unter diesen Bedingungen. 2                                                                                        

b) Der Weltmarktpreis sei um 10 % höher als im Inland. Mikroland öffnet die Grenzen und  
lässt neu sowohl Importe als auch Exporte zu. Werden die inländischen Produzenten ins 
Ausland exportieren oder werden ausländische Produzenten versuchen, ins Inland zu 
verkaufen? Begründen Sie Ihre Antwort (überlegen Sie dabei, wie sich der Preis im Inland 
entwickeln wird). 3                                                                                                                    

c) Bestimmen Sie unter den Bedingungen von b) den neuen Preis im Inland und berechnen  
Sie die im Inland nachgefragte und angebotene Menge. Berechnen Sie nun die Mengen-
Differenz und erläutern Sie, was damit geschieht. 4                                                                

 (Lösung auf der nächsten Seite)     
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Lösung c) 

d) Zurück zur ursprünglichen Situation: Mikroland ist abgeschottet. Die Produzenten in  
Mikroland schliessen sich zu einem Kartell zusammen, um die Vorteile eines Monopols 
ausnützen zu können. Bestimmen Sie Menge und Preis der abgesetzten Produkte in die-
ser Marktform. 3                                                                                                                      
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e) Skizzieren Sie die Monopollösung im Vergleich zur Lösung von a) in nachstehendem  
Koordinatensystem.  4                                                                                                             
• Schreiben Sie die Kurven an,  
• bezeichnen Sie die Mengen und Preise sowohl im Monopol- als auch im Konkurrenzfall,  
• bezeichnen Sie den Cournot’schen Punkt  
• und schraffieren Sie mit Farbe den gesamtwirtschaftlichen Wohlstandsverlust.  
Ihre Skizze muss nicht massstabsgetreu sein. Sie können diesen Teil auch ohne die 
vorherigen Berechnungen lösen! 

f) Berechnen Sie, wie viel Konsumentenrente die Konsumenten durch das Kartell im Ver  -
gleich zur Konkurrenzsituation verlieren. 4                                                                              
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3. Fallstudie Rivella Holding AG 90 Minuten, 60 Punkte                                                                
Studieren Sie nachstehende Informationen und beantworten Sie dann die Fragen.  

Auszug aus der Geschichte der Rivella Holding AG 
(Quelle: http://www.rivella.com/ch/index/unternehmen/geschichte.htm) 

Von der Idee zur Erfindung und zur Produktion 
1951 kehrte ein junger Schweizer von einer Reise in die USA in sein Heimatland zurück. Im 
Gepäck führte er auch ein Rezept zur Herstellung von Tafelgetränken aus Molke aus dem 
Nachlass eines verstorbenen Milchbiologen aus Zug. In den USA hatte der junge Mann im 
Bereich der Süssgetränke bereits stark gesättigte Märkte (Coca Cola!) angetroffen. Der Bruder 
des Amerikareisenden, Robert Barth, kaufte die Rechte des Rezepts und experimentierte so 
lange, bis er hatte, was ihm selber schmeckte: „Ein alkoholfreies diätetisches Tafelgetränk mit 
wertvollem Milchserum und natürlichen Essenzen aus Früchten und Kräutern aromatisiert, 
wohlschmeckend und zu Trinkkuren vorzüglich geeignet.“  

Robert Barth gründete 1951 in Stäfa/ZH das „Milkin-Institut Robert R. Barth“, scharte 
Maschinen und Mitarbeiter in einer ehemaligen Weinhandlung um sich und begann im 
folgenden Jahr rund um den Zürichsee Hunderte von Kunden, Restaurants und Grossisten, zu 
beliefern. 

Von der Marke zum Erfolg und zu Expansion 
Robert Barth hatte eine grosse Marke vor Augen, zusammen mit Fachleuten entwickelte er in 
Anlehnung an den italienischen Begriff „rivelazione“ (Offenbarung) den Namen „Rivella“. Zwei 
Jahre später zog er mit seinem Unternehmen nach Rothrist in ein neu gebautes Gebäude, 
welches Produktion, Lager und Verwaltung umfasste. Alle Zeichen deuteten auf Expansion, 
Barth gründete die Rivella International AG, die ersten Paletten wurden nach den Niederlanden 
(Lizenzvergabe an den Lizenznehmer CCF) geliefert, bis heute stärkster Auslandmarkt. 

Von der Identität zum Trendsetting 
Von Beginn weg setzte Barth auf starkes Marketing. Das Grundprodukt für sein Rivella-Getränk, 
die Molke, gewonnen aus Milch, galt als gesund. Er setzte deshalb konsequent auf die Themen 
Schweiz und Gesundheit und mit letzterem verwandt, auf den Sport. Die Marke Rivella wurde 
so aufgebaut, dass sich das Selbstempfinden des Schweizers darin spiegeln konnte: 
Unverwechselbar anders, besser, gesünder, traiditionsreicher. Nach dem klassischen Rivella rot 
erschien 1958 Rivella blau, das erste kalorienarme Getränk auf dem Markt. 

Von der Unternehmungslust und dem Engagement zur Glaubwürdigkeit 
1964 brachte Barth von einer Ferienreise aus Australien eine kleine Menge Passionsfrüchte mit 
nach Hause. Der Weg von dieser exotischen Frucht führte direkt zum neuen Getränk „Passaia“. 
Die sechziger Jahre waren Ausgangspunkt von intensiven Marketingbemühungen: Rivella 
wurde Mitglied und Förderer bei Swiss Ski (Schweizerischer Skiverband), bei Swiss Olympic 
und beim Schweizerischen Unihockeyverband. Barth gründete eine Abteilung Sports & Events, 
welche zahlreichen Sportanlässe und Konzerte mit Getränken, Catering und auch mit Technik 
und Sportmaterial belieferte.  

Vom Blockbuster zur Vielfalt 
1995 führte Rivella „Mivella“ ein, Rivella für die Kunden des Grossverteilers Migros. 1999 wurde 
Rivella grün, Rivella mit Grünteeextrakten, eingeführt. In der Marketingabteilung hatte damals 
die junge Magda Blocher, die Tochter des SVP-Patrons, mit taufrischem HSG-Abschluss 
mitgewirkt. 

Rivella expandierte weiter: Die Fruchtsaftanbieter Michel und Fruchthof AG kamen hinzu. Die 
Namen der sog. functional drinks gerieten sehr trendy: Bodyguard, Take it easy, Beauty colada, 
Harmony, Cranberry oder Orange Premium.  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Rivella heute 
Von „rivelazione“ zu Rivella: Pro Jahr verlassen jährlich 100 Mio Liter Getränke die Rothrister 
Abfüllanlagen. Rivella ist im schweizerischen Süssgetränkemarkt mit einem wertmässigen 
Marktanteil die Nummer zwei. 17 Millionen Liter werden im Ausland konsumiert. Das 
Familienunternehmen Rivella ist zu 100% in der Familie des Gründers verblieben.  

Die Fragen und Aufträge zur Fallstudie Rivella Holding AG finden Sie auf den nächsten 
Seiten. 

Kennzahlen Rivella-Gruppe 
(Die Originalliste wurde durch die Autoren leicht abgeändert.) 2008 2009

Nettoverkaufserlös in Mio. Franken 154.1 143.5

Veränderung in % +9.4 -6.9

Umsatzrendite 11% 13%

Eigenkapitalrendite 14% 16%

Gesamtkapitalrendite 6% 9%

Dividendenrendite im Vierjahresdurchschnitt (2006-2009) 5.4% 5.4%

Liquiditätsgrad 1 75% 75%

Liquiditätsgrad 2 109% 98%

Anlagedeckungsgrad 2 90% 95%

Total Fremdkapital / Total Gesamtkapital 35% 39%

Sachinvestitionen in Mio. Franken 19.2 4.6

Beschäftigte (Vollzeitbasis) 271 265

- davon Lehrlinge 20 20

Getränkeausstoss in Mio. Liter 111.4 105

- davon im Inland 93.6 87

- davon im Ausland 17.8 18

Marktanteil Süss-getränke Rivella Schweiz 15.2 14.3

Jährlicher Pro-Kopf-Konsum Süssgetränke Rivella Schweiz 11 Liter 10 Liter
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1) Marketing 40 Minuten, 22 Punkte                                                                                                  

 a) Nennen Sie zu dreien der 4 P’s jeweils zwei Umsetzungsmassnahmen, die Rivella ge     -
mäss Ausgangslage so erfolgreich gemacht haben. Schreiben Sie „keine Angaben“ bei 
dem P, für das in der Ausgangslage keine entspr. Informationen vorhanden sind. 7               

 b) Berechnen Sie das Marktvolumen des Süssgetränkemarktes Schweiz 2009 in Franken      
unter der Annahme, dass 83 Prozent des Umsatzes der Rivella Gruppe in der Schweiz 
generiert wurde. 3                                                                                                                    

Product Price

Place Promotion
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 c) Welche der nachstehenden Aussagen sind richtig? Notieren Sie lediglich die entspre     -
chenden Grossbuchstaben unten auf die Linie! 3                                                            
A) Rivella sollte von Anfang an ein „gesundes“ Getränk sein. 
B) Das Sortiment von Rivella ist schmal.  
C) Verkaufsförderung und Werbung gehören zum Marketing-Instrument „Public 

Relations“. 
D) Die Einführung von Rivella blau 1958 und 1999 von Rivella grün kann der 

Wachstumstrategie „Produkterweiterung“ zugeordnet werden. 
E) Die Aktien der Rivella Holding AG sind breit im Schweizervolk gestreut.  
F) Aktionäre erhalten für ihr investiertes Kapital jedes Jahr einen festen Betrag (Dividende  

genannt) als Zins. 

 d) 1999 lancierte Rivella sein neues Produkt Rivella grün. Schweizweit warb der Berner      
Mundartmusiker Polo Hofer auf in der Farbe grün dominierten Plakaten und Printmedien- 
Inseraten für Rivella grün mit dem Ausspruch: „Ich trinke Rivella grün, weil es garantiert 
nicht blau macht.“ In einem dicken grünen Balken steht die Aufforderung „Farbe beken-
nen!“. 

  Ergänzen Sie die fehlenden Anfangsbuchstaben der AIDA-Begriffe und notieren Sie die         
inhaltliche Umsetzung in der oben erwähnten Werbung! 6                                                      

 e) Beschreiben Sie in Stichworten die Zielgruppe, welche mit dem Inserat angesprochen      
werden soll. 2                                                                                                                           

 f) Ergänzen Sie den folgenden Satz mit einem gut passenden Begriff: 1                                         
  Als Rivella 1958 Rivella blau einführte, fand sie eine sogenannte ___________________         

auf dem Getränkemarkt. 

AIDA-Regel  Inhaltliche Umsetzung im geschilderten Plakat

A 

I

D

A 
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2) Personal, Organisation und Arbeitsvertrag 20 Minuten, 17 Punkte                                               

a) Füllen Sie die Lücken im unten stehenden Text mit den korrekten Begriffen aus folgender  
Liste. Beziehen Sie sich dabei auf das Organigramm von Rivella: Dem CEO Franz Rieder 
direkt unterstellt sind die Stellen Unternehmenskommunikation, Qualitätsmanagement, 
Human Resource Management, Business Development. Die fünf operativen Bereiche 
sind ebenfalls CEO Franz Rieder unterstellt: Marketing, Verkauf Schweiz, Verkauf Aus-
land, Supply Chain und Finanzen / IT.  3                                                                                 

• Die Unternehmenskommunikation ist eine ______________________________ ohne 
Weisungsbefugnisse.  

• Die Gliederung unterhalb dem CEO ist_____________________________________ . 

• Die Kontrollspanne des CEO ist gemäss Theorie ideal, denn diese geht von maximal 
_______________________________________  direkt unterstellten Linienstellen aus. 

b) Nennen Sie zwei sinnvolle Aufgaben der Unternehmenskommunikation. 2                             

c) Nach der Ausbildung lässt sich die junge Bernerin Melanie Stämpfli bei der Rivella Hol -
ding AG anstellen. Der Leiter der HR-Abteilung, der Jurist Peter Siegenthaler, erwischt 
einen schlechten Tag, ihm unterlaufen einige rechtliche Fehler im Einzelarbeitsvertrag auf 
der übernächsten Seite.  

 Geben Sie vier unterschiedliche Vertragsbestimmungen an, die rechtlich nicht korrekt     
sind. Begründen Sie Ihren Entscheid und nennen Sie auch die entsprechenden Gesetzes-
Artikel mit Absatz 12                                                                                                                 

 (Lösung in der Tabelle auf der folgenden Seite, der Einzelarbeitsvertrag findet sich auf der     
übernächsten Seite.) 

Begriffe zur Auswahl:

• Linienstelle  
• sieben bis neun  
• funktionsorientiert  
• marktorientiert

• verkaufsorientiert  
• fünf bis sieben  
• Stabsstelle  
• zwölf
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Vertragsbestimmung Fehler mit Begründung Gesetzes-
artikel
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Einzelarbeitsvertrag abgeschlossen zwischen  
Rivella Holding AG (Arbeitgeber) 

und 
Frau Melanie Stämpfli (Arbeitnehmerin), Wankdorfstr. 21, 3011 Bern 

1. Tätigkeit: Als gelernte Kauffrau wird Frau Stämpfli vornehmlich im Bereich 
Marketing als Assistentin der Marketingleitung eingesetzt. 

2. Arbeitszeit: Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 42 Stunden, verteilt auf 
fünf Arbeitstage. Der Samstag gilt nicht als Arbeitstag. Allfällige 
Überstunden werden nicht entschädigt. Die Überzeit ist nach den 
entsprechenden Artikeln im Arbeitsgesetz geregelt. 

3. Probezeit: Die Probezeit beträgt zwei Monate. Ist der Arbeitgeber mit der 
geleisteten Arbeit nicht zufrieden, kann der die Probezeit maximal um vier 
weitere Monate verlängern. 

4. Lohn: Der monatliche Bruttolohn beträgt CHF 6000.-. Die Beiträge für die 
obligatorischen Sozialversicherungen (AHV, PK usw.) gehen hälftig zulasten 
der Arbeitnehmerin und hälftig zulasten des Arbeitgebers. Es besteht ein 
Anspruch auf einen 13. Monatslohn, welcher je zur Hälfte Anfang Juni und 
Anfang Dezember ausbezahlt wird. Der Pro-rata-Anspruch entfällt, wenn 
das Arbeitsverhältnis durch die Arbeitnehmerin gekündigt wird. 

5. Ferien: Der Ferienanspruch beträgt fünf Wochen (=25 Arbeitstage) pro Jahr 
inklusive der alljährlichen Betriebsschliessung von zwei Wochen zwischen 
Weihnachten und Neujahr. Der Zeitpunkt der Ferien wird vom Arbeitgeber 
bestimmt, wobei auf die Wünsche der Arbeitnehmerin Rücksicht genommen 
wird. 

6. Konkurrenzverbot: Die Arbeitnehmerin verpflichtet sich nach Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses während dreier Jahre in keiner Getränkeproduktion 
der Schweiz zu arbeiten. 

7. Kündigungsfrist: Die Arbeitnehmerin kann das Arbeitsverhältnis jederzeit 
mit einer zweimonatigen Kündigungsfrist auf das Ende eines Monats 
kündigen. Für den Arbeitgeber beträgt die Kündigungsfrist drei Monate. 

8. Stellenantritt: Frau Stämpfli tritt die Stelle am 1. September 2014 an. 
9. OR: Im Übrigen gelten die Bestimmungen des OR. 

Rothrist, 2. Juli 2014   

Rivella Holding AG, sign. Peter Siegenthaler    sign. Melanie Stämpfli  
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3) Finanzierung und Kennzahlen 15 Minuten, 11 Punkte                                                                  

Der Finanzchef testet vor der Einstellung eines Mitarbeiters jeweils dessen Fähigkeiten im 
Bereich Finanzierung und Kennzahlen. Diesen Test sollen Sie als Experte probehalber lösen 
und dem CFO einen Lösungsvorschlag für die folgenden Fragen unterbreiten. 

a) Wie hoch war der Gewinn der Rivella Holding AG in Franken im Jahr 2009? 1                       

b) Wie hoch ist der Eigenfinanzierungsgrad 2009 der Rivella Holding AG? 1                              

c) Beurteilen Sie die Rivella Holding AG bezüglich der goldenen Bilanzregel für die Jahre 
2008 und 2009 mit der massgebenden Kennzahl (notieren Sie den Namen der Kennzahl 
und beurteilen Sie dann den Wert für die Rivella Holding AG). 3                                             

Massgebende 
Kennzahl:

Ihre Beurteilung:
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d) Die Kennzahlen der Rivella Holding AG (siehe Tabelle in der Aufgabenstellung) geben  
darüber Auskunft, dass die Eigenkapitalrendite 2009 höher ausgefallen ist als 2008, dies 
trotz rückläufigem Nettoerlös. Analysieren Sie mögliche Ursachen. 

d1) Möglicherweise hat der Leverage-Effekt gespielt: Erklären Sie die Wirkung dieses     
Effekts! 2                                                                                                                         

d2) Erläutern Sie einen weiteren Grund für die Entwicklung der EK-Rendite, der     
aufgrund der Zahlen in der Tabelle abgeleitet werden kann. 2                                       

e) Auf welche wichtige Kennzahl neben denjenigen für die Finanzierungsverhältnisse hat  
sich die Erhöhung des Fremdkapitals eher negativ ausgewirkt? Begründen und erläutern 
Sie Ihre Antwort. 2                                                                                                                    
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4) Rechtsform und Kaufvertrag 15 Minuten, 10 Punkte                                                                    

a) 1952 wandelte Robert Barth das „Milkin-Institut Robert R. Barth“ in die Rivella Interna -
tional AG um. Nennen und erläutern Sie vier mögliche Gründe, die ihn zum Schritt der 
Umwandlung der Rechtsform bewogen haben könnten. 4                                                      

b) Der Getränkehändler Gian Trinkler kaufte für die Schweizer Meisterschaft im Snow -
boardcross der Damen in Arosa bei der Rivella AG folgende Harasse à je 24 Flaschen 
ein:                                                                                                                                           

• 25 Harasse Rivella grün 
• 40 Harasse Rivella blau 
• 60 Harasse Rivella rot 
• 10 Harasse Michel Functional Drinks mixed 
• 5 Harasse Passaia 

Der allerletzte Liefertermin mit Rivella AG wurde auf den 15. April 2011 fixiert, da der 
Anlass am 17. April 2011 stattfand und die Getränke noch rechtzeitig auf die 
verschiedenen Pistenstände, Restaurants und Berghütten verteilt werden mussten. Die 
Lieferung erfolgte termingerecht mit einer Ausnahme. Von den 60 versprochenen 
Harassen Rivella rot konnten wegen Lieferengpässen in Rothrist nur 50 Harassen 
geliefert werden. 

b1) Gian Trinkler konsultiert das Gesetz, um seine weiteren Schritte zu planen. Welcher     
Gesetzesartikel kommt in diesem Fall von Lieferverzug zum Tragen? Nennen Sie 
den Gesetzesartikel und begründen Sie Ihre Antwort.  2                                               

Gesetzesartikel:

Begründung:
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b2) Welche der folgenden drei Möglichkeiten macht in diesem Fall Sinn? Kreuzen Sie     
die richtige Antwort an! 1                                                                                                

 [] Beharren auf der Lieferung            
 [] Verzicht auf diesen Lieferanten            
 [] Rücktritt vom Vertrag            

b3) Welches sind die Rechtsfolgen für Gian Trinkler und für Rivella bezogen auf diesen     
Fall, falls alle Tatbestandsmerkmale erfüllt sind? Nennen Sie alle Tatbestandsmerk-
male und notieren Sie anschliessend die Rechtsfolgen. 3                                             

Tatbestandsmerkmale:

Rechtsfolgen:
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4. Investitionsrechnung 30 Minuten, 20 Punkte                                                                              

Lösen Sie die Aufgaben ab Seite 25. 

Nachstehend sehen Sie die nötigen Formeln: 
Tabellen mit Rentenbar- und Rentenendwertfaktoren finden Sie auf den folgenden Seiten. 

Formeln (p = Zinssatz; q = 1 + p/100; v = 1/q) 
 Rentenbarwertfaktor vorschüssiger Renten (Rbfv):                    
                                                     
  1 - vn  1  - 1/qn                                                                        

  Rbfv  =   ______ = __________                                                    
   1 - v  1 - 1/q                                                                                          

 Rentenbarwertfaktor nachschüssiger Renten (Rbfn):                   

  1 - vn+1  1  - 1/qn+1                                                                    

  Rbfn  = _________ - 1 = ____________ - 1                                          
   1 - v     1 - 1/q                                                                                         

 Rentenendwertfaktor vorschüssiger Renten (Refv):                   

  qn - 1                                                                                             

  Refv  =  q *  ________                                                                      
   q - 1                                                                                               

 Rentenendwertfaktor nachschüssiger Renten (Refn):                   

  qn-1 - 1                                                                                         

  Refv  =  q *  ________ + 1                                                     
     q - 1                                                                                                           

 Abzinsungsfaktor:                   
   1                                                                                                     

  K0  =  Kn *  _____                                         
    qn  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1) Frühzeitige Pensionierung 6 Minuten, 4 Punkte                                                                            
 Jean spart über die nächsten 15 Jahre jährlich je CHF 15'000.- und fragt sich, welche Rente     

er sich in den nachfolgenden 20 Jahren regelmässig auszahlen lassen kann, falls der Kalku-
lationszinsfuss 3% betrage (alle Zahlungen erfolgen nachschüssig). Berechnen Sie den jähr-
lichen Rentenbetrag. 

2) Finanzkontrakt 6 Minuten, 4 Punkte                                                                                              
 Ein Finanzkontrakt enthält folgende Bestimmungen: Eine Einzahlung von CHF 2'000'000.-     

wird in zwei gleich grossen Beträgen zurückbezahlt, die erste Rückzahlung erfolgt per Ende 
des 5. Jahres, die zweite Rückzahlung erfolgt am Ende des 8. Jahres. Der Kalkulationszins-
satz: beträgt 6%.  
Wie gross werden die beiden Rückzahlungen sein? 4                                                                 
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3) Anschaffung einer Produktionsanlage 18 Minuten, 12 Punkte                                                      
 Die Geschäftsleitung der Z AG prüft die Anschaffung einer neuen Produktionsanlage. Der     

Katalogpreis beträgt CHF 80‘000.--. Die neue Anlage könnte während dreier Jahre genutzt 
werden, nach Ablauf der Nutzungsdauer könnte sie für CHF 5‘000.-- einem Schrotthändler 
übergeben werden.  

 Der Lieferant offeriert die Anlage mit 8 % Rabatt und ist bereit, für die zu ersetzende Maschi    -
ne noch CHF 4‘000.-- zu bezahlen.  

 Um die neue Anlage einwandfrei bedienen zu können, müsste ein Mitarbeiter einen Kurs be    -
suchen, der CHF 1‘500.-- kosten würde.  

 Die Geschäftsleitung rechnet im 1. Jahr mit Einnahmeüberschüssen von CHF 20‘000.--, im     
2. Jahr mit CHF 30‘000.-- und im 3. Jahr mit CHF 40‘000.--. 

 a) Berechnen Sie die Investitionssumme in Franken. 3                                                                    

Gehen Sie für die folgenden Berechnungen von einer Investitionssumme von CHF 70’000.— 
aus. 

 b) Berechnen Sie den Kapitalwert (Net-Present-Value), der Kapitalisierungszinsfuss betrage      
12 %. 3                                                                                                                                     
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 c) Interpretieren Sie Ihr Resultat von b) (lohnt sich die Anschaffung?) 3                                          

 d) Inwiefern beeinflusst die Wahl des Kapitalisierungszinsfusses das Resultat? Erläutern Sie      
auch die Bedeutung des Internen Ertragssatzes. 3                                                                
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5. Gewinnverteilung GmbH 15 Minuten, 10 Punkte                                                                        

 Eine vor 4 Jahren gegründete GmbH hat drei Gesellschafter mit folgenden Stammanteilen:     

• Andrist CHF 20‘000.--                         
• Biber CHF 30‘000.--                            
• Christen CHF 50‘000.--                       

Der Gewinnvortrag aus dem Vorjahr beträgt CHF 800.--, die Reserven gemäss Schlussbilanz 
betragen CHF 18‘000.--, der Jahresgewinn gemäss Erfolgsrechnung beträgt CHF 56‘000.--. 
Den Eigentümern soll eine möglichst hohe Dividende (nur ganze Prozente) gutgeschrieben 
werden. 

a) Erstellen Sie den Gewinnverteilungs-Plan indem sie nachstehende Aufstellung weiterfüh-
ren. Beachten Sie die Artikel 798, 801 und 671 des Obligationenrechts. 5                             

b) Nehmen wir an, die die Gesellschafter hätten folgende Gewinnverteilung vereinbart: 
Die Ausschüttung einer Dividende von  CHF 40‘000.--                                          
Eine Zuweisung an die Reserven von CHF 16‘000.--                                            
Der Gewinn von CHF 56‘000.-- wurde dem Konto „Gewinnvortrag“ gutgeschrieben, die 
entsprechende Buchung ist bereits eingetragen. Verbuchen Sie die restliche Gewinnver-
teilung! Vergessen Sie dabei nicht, dass den Gesellschaftern die Verrechnungssteuer von 
35 % abgezogen wird. Notieren Sie nur die Buchungssätze mit Betrag. 5                              

Gewinnverteilungsplan

Jahresgewinn + Gewinnvortrag 56‘800.--

Reserven

Buchungssätze Betrag

Erfolgsrechnung / Gewinnvortrag 56‘000.--

/

/

/

/

/
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6. Kollektivgesellschaft und GmbH 15 Minuten, 10 Punkte                                                           

Armin Aregger und Barbara Brunner sind Teilhaber einer Kollektivgesellschaft. Der 
Gesellschaftsvertrag enthält unter anderem folgende Bestimmungen: 
• Die Kapitaleinlage von Aregger beträgt CHF 100‘000.--, die Kapitaleinlage von Brunner 

beträgt CHF 200‘000.--. 
• Der Gewinn bzw. ein Verlust wird im Verhältnis der Kapitaleinlagen verteilt. 
• Zur Geschäftsführung sind beide Gesellschafter mit gleichen Rechten und Pflichten 

berechtigt. 

 Beantworten Sie folgende Fragen:     

a) Der Gewinn im Jahre 2012 betrug CHF 60’000.— Wie viel davon bekam Barbara Brun -
ner? 1                                                                                                                                       

b) Im Jahre 2013 erlitt die Gesellschaft einen Verlust von CHF 150’000.—. Wie viel davon  
musste Armin Aregger tragen? 1                                                                                              

 c) Der Verlust von 2013 wurde nicht mit den Einlagen verrechnet, sondern vorgetragen. Die      
Schwierigkeiten der Unternehmung halten aber auch im Jahre 2014 an. Per Ende Juni 
zeigt die Bilanz folgendes Bild: 

  Wie viele Franken beträgt das effektive Eigenkapital von Barbara Brunner noch? Zeigen         
Sie den Lösungsweg (nächste Seite)! 3                                                                                   

Aktiven Bilanz per Ende Juni 2014 Passiven

Diverse Aktiven 
Verlustvortrag

600‘000.-- 
180‘000.--

Diverse Passiven 
Kapitaleinlage Aregger 
Kapitaleinlage Brunner

480‘000.-- 
100‘000.-- 
200‘000.--

780‘000.-- 780‘000.--
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Lösung Frage c) 

d) Nehmen wir an, die Geschäfte seien weiterhin sehr schlecht gelaufen. Die Bilanz per  
Ende September  2014 zeige folgendes Bild: 

 Armin Aregger hat ein pfändbares Privatvermögen von CHF 1‘000‘000.--, Barbara     
Brunner hingegen hat kein weiteres Vermögen. 

 Beantworten Sie zu dieser neuen Situation folgende Fragen:    
          

d2) Wie viele Franken verlieren Armin Aregger und Barbara Brunner jeweils insgesamt?      
  Stellen Sie Ihre Antwort übersichtlich dar. 2                                                                          

Aktiven Bilanz per Ende September 2014 Passiven

Diverse Aktiven 
Verlustvortrag

450‘000.-- 
360‘000.--

Diverse Passiven 
Kapitaleinlage Aregger 
Kapitaleinlage Brunner

510‘000.-- 
100‘000.-- 
200‘000.--

810‘000.-- 810‘000.--

d1) Wozu wird das vorhandene Gesellschaftsvermögen verwendet? 1
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e) Nehmen wir an, es handle sich um eine GmbH.   
e1) Beantworten Sie die Frage d2) noch einmal unter dem neuen Gesichtspunkt! 1               
  Wie viele Franken verlieren Armin Aregger und Barbara Brunner jeweils insgesamt?          

e2) Wie viele Franken verlieren die Gläubiger in diesem Fall? 1                                             
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7. ZGB: Familie / Ehe / Erbe 30 Minuten, 20 Punkte                                                                       

Neue Zürcher Zeitung vom 26.03.2015, Seite 11:


Neuer Zivilstand für Konkubinatspaare denkbar 
Der Bundesrat will mit seinem Bericht zum Familienrecht primär die Diskussion in Parla-
ment und Bevölkerung anstossen 
flj. Bern ⋅ (…) An der Institution Ehe soll auf keinen Fall gerüttelt werden. Und auf eine ge-
nerelle gesetzliche Regelung für Konkubinatspaare soll verzichtet werden. Es gebe 
schliesslich das Recht darauf, in einer nicht geregelten Partnerschaft zu leben, so Som-
maruga. Handlungsbedarf sieht der Bundesrat jedoch in folgenden Bereichen: Bei der An-
gleichung der registrierten Partnerschaft an die Ehe, bei der Regelung von Härtefällen bei 
Konkubinatspaaren und bei der Prüfung einer gesetzlich geregelten Partnerschaft, die we-
niger bindend ist als die Ehe. 
Gretchenfrage Adoption 
Bei der Angleichung von registrierten Partnerschaften an die Ehe geht es einerseits um die 
Grundsatzfrage, ob die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet werden soll oder ob 
die registrierten Paare schrittweise mehr Rechte bekommen sollen.(…) 
Härtefälle im Konkubinat 
Einen zweiten Schwerpunkt setzt der Bundesrat in seinem Bericht bei den Konkubinatspaa-
ren. Besonders im Auge hat er dabei sogenannte Härtefälle, bei denen der eine Partner 
durch Tod, Krankheit oder Trennung in eine finanzielle Notlage kommt. Heute bestehen kei-
ne solchen Ansprüche, auch wenn der eine Partner − etwa aufgrund von Erziehungs- oder 
Pflegetätigkeiten − auf ein Einkommen verzichtet hat und eine grosse wirtschaftliche Un-
gleichheit zwischen den Partnern besteht. 
Entsprechende Anpassungen sind im Erbrecht bereits geplant, dessen Revision der Bun-
desrat noch in diesem Jahr in die Vernehmlassung geben wird. Das Parlament hat zwar klar 
festgehalten, dass Konkubinatspartner nicht zu gesetzlichen Erben werden sollen. Dafür 
sollen den Erblassern durch eine Umgestaltung der Pflichtteile mehr Handlungsspielräume 
eingeräumt werden. 
Frankreich als Vorbild 
Bewusst verzichten will der Bundesrat auf eine generelle Regelung des Konkubinats. Das 
würde zu sehr in die Freiheit der Lebensgestaltung eingreifen. Doch der Bundesrat erachtet 
es als «prüfenswert», über einen neues Institut der Partnerschaft nachzudenken − eine Art 
«Ehe light» gemäss französischem Vorbild. Konkret ginge es um eine gesetzlich geregelte 
Partnerschaft, die jedoch viel weniger weit geht als die Ehe. 
Mit dem französischen Pacs (Pacte civil de solidarité) verpflichten sich die Partner, sich 
etwa im Fall von Krankheit oder Arbeitslosigkeit zu unterstützen. Sie haften für gewisse 
Verbindlichkeiten solidarisch. Doch die individuellen Einkommens- und Vermögensverhält-
nisse werden grundsätzlich nicht angetastet. Auf der anderen Seite entstehen aus dem 
Pacs gewisse Ansprüche an die Sozialversicherung (etwa im Todesfall). 
Im Gegensatz zur Ehe ist der Pacs formell einfach abzuschliessen und wieder zu künden. 
In Frankreich ist das Modell äusserst populär. Es wurde vor 15 Jahren eingeführt und steht 
sowohl hetero- wie auch homosexuellen Paaren offen. Inzwischen sind dort 41 Prozent der 
rechtlich formalisierten Partnerschaften im Rahmen eines Pacs geregelt. Wie gross die 
Nachfrage hierzulande wäre und wie das Institut konkret ausgestaltet würde, müsste sich 
zeigen. 
Weiter wäre es gemäss Bundesrat denkbar, bei den verschiedenen Zivilstandsbegriffen et-
was aufzuräumen. So stelle sich etwa die Frage, ob Zivilstände wie «ledig» oder «geschie-
den» noch zeitgemäss seien oder ob sie nicht schlicht durch «nicht verheiratet» ersetzt 
werden könnten. 
Ebenfalls Diskussionsbedarf sieht der Bundesrat bei der Frage, wie man mit der Eltern-
schaft von Kindern umgehen solle, die im Ausland durch eine Leihmutter zur Welt gekom-
men sind. Die Leihmutterschaft selbst ist in der Schweiz nicht erlaubt, und dies soll gemäss 
Bundesrat auch so bleiben.
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1) Fragen zum Artikel der NZZ 12 Minuten, 9 Punkte                                                                        

 a) Welche grundsätzlichen rechtlichen Unterschiede bestehen nach geltendem Recht zwi     -
schen  Ehe, registrierter Partnerschaft und Konkubinat. (3 Nennungen)? 3                            

 b) In der steuerrechtlichen Diskussion ist im Zusammenhang mit Ehe und Konkubinat von      
der ‚Heiratsstrafe’ die Rede. Erklären Sie den Begriff (1 P.). Erläutern Sie die Ursache 
dieses Problems (1 P.) und gehen Sie dabei kurz auf das Prinzip der Schweizerischen 
Einkommenssteuer ein (1 P.). Illustrieren Sie Ihre Ausführungen anhand eines einfa-
chen Beispiels (3 P.) auf der nächsten Seite. 6                                                                      

Heiratsstrafe:

Ursache: 

Prinzip der Schweizerischen Einkommenssteuer: 
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  einfaches Beispiel         

2) Fall zum Erbrecht 10 Minuten, 7 Punkte                                                                                        

 Magdalena M. lebt mit Reto F. seit 2 Jahren im Konkubinat. Sie haben seit kurzem die ge    -
meinsame Tochter Lea. Reto F. hat zwei weitere Kinder aus einer ersten noch nicht geschie-
denen Ehe (Lucia, 8 Jahre und Ando, 12 Jahre). Magdalena M. hat ebenfalls ein Kind (Ta-
bea, 12 Jahre) - ohne je verheiratet gewesen zu sein. Als Reto F. stirbt hinterlässt er nach 
der güterrechtlichen Teilung Vermögenswerte in der Höhe von CHF 300’000.- 

 In einem gültigen Testament hat er verfügt, dass seine Ehefrau und seine beiden ehelichen     
Kinder auf den gesetzlichen Pflichtteil gesetzt werden sollen und der verbleibende Teil seiner 
Konkubinatspartnerin zukommen soll. Seine jüngste Tochter Lea soll den gesetzlichen Erbteil 
erhalten. 

 a) Zeichnen Sie die verwandtschaftlichen Verhältnisse in einem Schema auf 2                              
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 b) Berechnen Sie die Erbanteile der Beteiligten in CHF. 5                                                               
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3) Eherecht - Fragen aus der Praxis 8 Minuten, 4 Punkte                                                                 

 Beantworten Sie nachstehende Fragen an den Rechtsberater einer Zeitschrift in allgemein     
verständlicher Form, geben Sie dabei aber die relevanten Gesetzesartikel an. 

a)  Ich werde demnächst heiraten und möchte meinen ledigen Namen dem Namen meines 
Mannes voranstellen. Meine Freundinnen sagen, das gehe nicht mehr. Stimmt das? 2         

 (Quelle: Beobachter 20.2.2015)           

b) Meine Frau und ich leben in unserer Ehe in normaler Errungenschaftsbeteiligung. Sie  
überlegt sich, ob sie zu einem Notar gehen und Gütertrennung beantragen sollte, damit 
ihr geerbtes Geld Frauengut bleibt. Oder geht es auch anders? 2                                          

 (Quelle Beobachter 26.09.2007)     
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Reserveseiten 
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